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RS OGH 1988/5/11 9ObA165/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1988

Norm

ABGB §1151 IB

ABGB §1151 IC

ZPO §225 IIIB

Rechtssatz

Stützt ein freiberu4icher Rechtsanwalt als Kläger seine Honoraransprüche ausdrücklich auf einen Konsulentenvertrag

und schließt er Vorliegen eines jeglichen Arbeitsverhältnisses - ebenso wie die beklagte Partei - ausdrücklich aus, ist

vom Gericht nicht zu prüfen, ob nicht doch ein (echtes) Arbeitsverhältnis vorliegt.

Entscheidungstexte

9 ObA 165/87
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